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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979, das Väter-Karenzgesetz und das 
Angestelltengesetz geändert werden 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 24. November 2015 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Mutterschutzgesetz 1979, das Väter-Karenz-

gesetz und das Angestelltengesetz geändert werden, wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979): 

 

Zu Z. 8 und 9 (§ 15c Abs. 1 und 3): 

 

Durch § 15c Abs. 1 und 3 wird ein Karenzanspruch für Pflegeeltern (ohne Adoptions-

absicht) geschaffen. Den Erläuterungen des Entwurfes zufolge wird ein Karenzanspruch 

geschaffen, jedoch soll dieser nur gelten, wenn aus der Übernahme der Pflege kein Ent-

gelt bezogen wird. Nicht unter dem Entgeltbegriff zu subsumieren ist jeglicher Aufwands-

ersatz für das Pflegekind, wie etwa für Nahrung, Bekleidung, Körperpflege, Schulangel-

egenheiten, Arztkosten usw. 
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Das Pflegekindergeld gemäß § 64 Abs. 1 des NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetzes (NÖ 

KJHG), LGBl. 9270-0, ist per definitionem zur Abgeltung des mit der Pflege und Erziehung 

eines Pflegekindes verbundenen Aufwandes bestimmt.  

 

Daher sollte eine Klarstellung – zumindest in den Erläuterungen – erfolgen, dass der 

Bezug von Pflegekindergeld nach den Vorschriften der Kinder- und Jugendhilfe dem  

Karenzanspruch nicht entgegensteht.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 
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